
INFORMATION Grippe
Gemeindearzt Dr. Wutzl Informiert  

 

Da in letzter Zeit vor allem durch die Medien 
große Verunsicherung bezüglich der Vogel-
grippe bzw. der Influenza besteht, möchten wir 
die Fakten der gegenwärtigen Situation 
bekannt geben. 
Da sich das Vogelgrippevirus noch nicht mit dem 
menschlichen Influenza-Virus gekreuzt, hat was 
wir auch für die Zukunft erhoffen, gibt es dieses 
gemischte Vogel-Menschen- Grippevirus noch 
nicht. Deswegen gibt es auch noch keinen 

speziellen Impfstoff gegen diese mögliche Grippe. 
Was man trotzdem vernünftigerweise als Vorbeugung und Selbstschutz tun kann, ist, sich ge-
gen Grippe impfen zu lassen! 
Ein möglicher Schutz gegen die Grippeviren besteht auch bei Ausbruch der Krankheit in der 
Einnahme des Medikamentes Tamiflu. Allerdings muss das Medikament innerhalb der ersten 
48 Stunden eingenommen werden. 
Ein 100%-iger Schutz bei Ausbruch der „Vogelgrippe“ bei Menschen kann aber auch bei der 
Einnahme von Tamiflu nicht garantiert werden. Es gibt jedoch derzeit noch keine andere Be-
handlung daher ist die Einlagerung dieses Medikamentes empfehlenswert. Nur sollte es erst 
auf Anraten eines Arztes eingenommen werden und nicht bei jedem auftretenden Schnupfen 
 
 

Der Röntgenzug ist in Großweikersdorf 
 

Gerade das rechtzeitige Erkennen von Ver-
änderungen der Lunge, welches bestmög-
lich mit einem Röntgenbild erfolgt, ist für 
eine erfolgreiche Behandlung von größter 
Wichtigkeit. 
 

Bei allen Untersuchten, bei denen ein 
krankheitsverdächtiger Befund diagnosti-
ziert wird, erfolgt eine Verständigung, bei 
allen anderen, bei denen keine krankheits-
verdächtigen Befunde diagnostiziert wer-
den, erfolgt keine Verständigung.  
 

Die Reihenuntersuchung mit einer moder-
nen Großbildverstärkeranlage und mit 
hoch empfindlichen Filmen ist technisch  

 

derart entwickelt, dass von einer Strahlen-
gefährdung während der Aufnahme nicht 
gesprochen werden kann. 
 

Nicht nur die Tbc-Erkrankungen der Lun-
ge, sondern auch alle anderen Lungen-
krankheiten sowie Erkrankungen der im 
Brustraum befindlichen Organe können 
aufgezeigt werden, so auch Veränderungen 
am Herzen und an den großen Gefäßen. 
 

Auch für jüngere Personen ist das erste 
Röntgenbild von großem Wert, da es im-
mer wieder zu Vergleichszwecken mit spä-
teren Aufnahmen herangezogen werden 
kann. 

 

Der Röntgenzug des Amtes der NÖ Landesregierung ist in Großweikersdorf am Mon-
tag, dem 14. November 2005 in der Zeit von 9.30 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 
16.00am Hauptplatz Uhr stationiert 
 

Medieninhaber, Herausgeber und Redaktion: Marktgemeinde Großweikersdorf, 3701 Großweikersdorf 
Hauptplatz 1  Verlag- und Herstellungstort Großweikersdorf, Herstellung: Eigendruck 

GROSSWEIKERSDORFER

GEMEINDE
NACHRICHTEN

Amt l iche Mit t eilungAn einen Haushal t

Österreichische Post AG info.Mail Entgelt bezahlt

4. Ausgabe Oktober  2005



Müllabfuhr: Termin-
Erinnerung per Gratis-SMS 
 

Der Müllwagen fährt vorbei, da dämmert’s Ihnen: Sie haben den 
Abfuhrtermin übersehen. Ihre eigene Mülltonne steht für die 
Entleerung nicht bereit... 
Das kann Ihnen mit dem Gratis-SMS-Service des Gemeindeverbands 
für Abfallbeseitigung in der Region Tulln (GVA Tulln) nicht 
passieren: Am Vorabend der Abfuhr werden Sie per SMS dezent an 
den jeweiligen Termin erinnert. 
Registrieren Sie sich dazu mit Ihrer Handynummer unter 
www.abfallverband.at/tulln oder schicken Ihre Daten per Telefax an 
02272/61345, und schon haben Sie eine Sorge weniger. 
 

Weit mehr als 1000 Menschen in der Region Tulln nützen bereits die-
sen praktischen Service. Wann schließen Sie sich an? 
GVA Tulln, abfallverband@tulln.at, Fax: 02272/61345, Tel. 02272/61344. 
 
 

Autowrackentsorgung
am 14. November
 
Der Preis pro Autowrack (max. Kleinbus-Größe) ab Grundgrenze beträgt € 36,30 und ist 
gemeinsam mit der Abgabe des Typenscheines und des nachstehenden Anmeldeformulars 
bis spätestens 11.11.2005 im Gemeindeamt zur Einzahlung zu bringen. 
Um Missverständnisse vorzubeugen wird darauf hingewiesen, dass die Autowracks mit einem 
großen Kreuz aus Farbe im Bereich der Windschutzscheibe zu kennzeichnen sind. Sie können 
das Kreuz auch direkt auf das Auto anbringen oder einen mit einem Kreuz versehenen Zettel 
auf das Auto kleben. 
Die Autowracks sind so bereitzustellen, dass sie vom Straßenrand ohne Schwierigkeiten mit 
einem LKW-Kran verladen werden können. 
 

---------------------------------- (bitte abtrennen und im Gemeindeamt abgeben) ------------------------------- 

ANMELDUNG ZUR ABHOLUNG EINES AUTOWRACKS 
 

   Name: …………………………………………………………………. 
 
   Anschrift: …………………………………………………………………. 
 
 …………………………………………………………………. 
 
   Ort der Abholung: …………………………………………………………………. 
 
 
   Marke/Farbe: …………………………………………………………………. 
 
 
   Unterschrift:              ………………………………….. 
 



 
Trinkwasser ist eine der wichtigsten Lebensgrundlagen. Die Trinkwasserversorgung unter-
liegt in Österreich sehr hohen Qualitätsanforderungen, die von öffentlichen Wasserversorgern 
durch entsprechende Technik, geschultes Personal und strenge Kontrollen gewährleistet wer-
den. 
In vielen Haushalten werden neben der Ortswasserleitung zusätzlich auch Hausbrunnen be-
trieben, die meistens für die Entnahme von Nutzwasser verwendet werden. Leider kommt es 
immer wieder vor, dass private Hausbrunnen über die Hausinstallationen mit der öffentlichen 
Wasserleitung verbunden werden. So können Verunreinigungen in das öffentliche Versor-
gungsnetz gelangen. Denn Nutzwasser hat häufig Verkeimungen, die über provisorische oder 
dauerhafte Verbindungen ins Trinkwasser eingeschleust werden können. Hausbrunnen dür-
fen daher auf keinen Fall und auf keine Weise mit der Ortswasserleitung oder mit den 
aus der Ortswasserleitung versorgten Hausinstallationen verbunden werden! 
 

Häufig werden zur „Trennung“ Absperrschieber, Rückflussverhinderer oder Rohrtrenner ein-
gesetzt. Diese sind allerdings nicht geeignet, um eine hygienisch einwandfreie Trennung bei-
der Versorgungssysteme zu gewährleisten. Nur eine vollständige Trennung der Rohrleitungen 
bietet ausreichenden Schutz! 
Falls Sie in Ihrem Haushalt Rohrverbindungen zwischen der öffentlichen Wasserversorgung 
und einem Hausbrunnen vorfinden, sollten Sie im Interesse einer sicheren Wasserversorgung 
umgehend eine wirkungsvolle Trennung vornehmen, damit Sie und Ihre MitbürgerInnen auch 
weiterhin einwandfreies Trinkwasser genießen können. 
 
 
Trümmerfrauen - Anerkennung für die Frauen unserer Wiederaufbaugeneration 

 
Im heurigen Jubiläumsjahr 2005 bedankt sich 
die Republik Österreich für den Einsatz der so 
genannten "Trümmerfrauen" nach dem 
Zweiten Weltkrieg. 
Als Geste der Anerkennung ist eine  
einmalige Zuwendung in Höhe von € 300 
vorgesehen. 
Die Zahlung steht allen österreichischen 
Staatsbürgerinnen zu, die vor dem 1. Jänner 
1951 mindestens ein Kind zur Welt gebracht 
oder in Österreich groß gezogen haben.  

 
Die Frauen oder ihre Ehegatten müssen zum Zeitpunkt der Antragstellung eine der folgenden 
Leistungen beziehen:  

• Ausgleichszulage aus der gesetzlichen Sozialversicherung  
• einkommensabhängige Leistung nach dem Opferfürsorgegesetz oder dem 

Kriegsopferversorgungsgesetz  
• Dauerleistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach einem der Sozialhilfe-

gesetze der Bundesländer  
• ein vergleichbares Einkommen  

Nähere Infos sowie das Informationsblatt und das Formular für das Ansuchen unter der ge-
bührenfreien Nummer 0800 22 03 03 und im Gemeindeamt. 
 



Gemeinderatssitzung vom 26. September 
 

Abänderung Kanalabgabenordnung 
Der Einheitssatz für die Berechnung der 
Kanaleinmündungsabgabe für die Einmün-
dung in den öffentlichen Schmutzwasser-
kanal wird mit € 10,01 pro m² festgesetzt. 
Der Einheitssatz für die Berechnung der 
Kanaleinmündungsabgaben für die Ein-
mündung in den öffentlichen Mischwas-
serkanal wird mit € 12,16 pro m² festge-
setzt. 
Zur Berechnung der laufenden Gebühren 
für die Benützungsgebühr der öffentlichen 
Kanalanlage (Kanalbenützung) wird beim 
Mischwasserkanal und beim Schmutzwas-
serkanal der Einheitssatz mit € 2,61 pro m² 
festgesetzt. 
 

Die Freunde des Fremdenverkehrs in 
Ruppersthal pachten ein Teilstück (ca. 450 
m²) der Gemeindeparzelle 844/3 KG Rup-
persthal Ried Fliegenberg. Das Pachtver-
hältnis wird auf 10 Jahre abgeschlossen. 
 

Straßenbenennung KG Tiefenthal 
Die neu geschaffenen Bauplätzen in der 
KG Tiefenthal bei der Haltestelle Groß-
wiesendorf erhalten über Vorschlag des 
Bürgermeisters die Straßenbezeichnung: 
Großweikersdorf, Großwiesendorf-Halte-
stelle  
 

Winterdienst 
Mit der Maschinenring-Service GmbH. 
Horn wir eine Vereinbarung betreffend den 
Winterdienst 2005/06 für die KG Ameistal 
sowie Ortsteile in der KG Großweikersdorf 
(An der Brandstätte u. Dr. Johann Baum-
gartnerstraße) abgeschlossen. 
Jahresgrundpauschale: € 2.350,00 In der 
Grundpauschale sind 30 Räumstunden 
enthalten. Als Stundensatz wird ein Betrag 
von € 45,00 Traktor mit Fahrer (Geräte 
von Gemeinde) € 23,00 manuelle Streuung 
verrechnet. Für Schneeräumung an Sonn- 
und Feiertagen wird ein Pauschalzuschlag 
in der Höhe von € 13,00 verrechnet. 
 

Ankauf Schneepflug 
Vom Lagerhaus Technik-Center Korneu-
burg wird ein Schneeräumungs- und Pla-
nierschild zum Preis von € 9.500,00 inkl. 
MwSt. angekauft 

 

Abbruch Gemeindehaus KG Ruppersthal 
Die Fa. Kruplak erhält den Auftrag die Ab-
bruchsarbeiten des Gemeindehauses in der 
KG Ruppersthal Haus Nr. 121 zum Ange-
botspreis von € 2.700,00 durchzuführen. 
 

Fassade Feuerwehrhaus Baumgarten  
Mit der Fassadenneugestaltung des Feuer-
wehrhauses in der KG Baumgarten am 
Wagram wurde die Fa. Schaden, Großwei-
kersdorf beauftragt. Preis inkl. MwSt.  
€ 10.424,40 
 

Einwurfverordnung Kleinsammelzentren 
Der Einwurf sämtlicher Altstoffe (Glas und 
Blech) während den Zeiten Montag bis 
Samstag von 20.00 Uhr bis 07.00 Uhr sowie 
Sonn- und Feiertags von 00.00 Uhr 24.00 
Uhr ist untersagt. 
Diese Verordnung gilt ausnahmslos für alle 
Kleinsammelzentren der Großgemeinde 
Großweikersdorf 
Eine Übertretung dieser Verordnung stellt 
eine Verwaltungsübertretung dar und wird 
vom Bürgermeister bestraft. 
 
 

"SCHATZHAUS SCHMIDATAL" 
Haben Sie schon die Ausstellung über die 
Kostbarkeiten unserer Kirche gesehen? Die 
letzte offizielle Kirchenführung findet am 
1.11.2005 statt. Nehmen Sie die Gelegenheit 
wahr und lassen Sie sich die Geschichte und 
die Kulturschätze unserer Kirche von einen 
der 15 Kirchenführer näher bringen. Der 
Großteil der fast 3000 Besucher unserer 
Ausstellung waren Gäste der Region Schmi-
datal. 
Als Gemeindebürger kennt man die Kirche, 
aber nicht immer die Geschichte über den 
Kirchenbau und der Kunstdenkmäler. Einige 
Kirchenführer sind gerne bereit, auch noch 
im November gegen Voranmeldung im 
Pfarrhof größere aber auch kleinere Gruppen 
durch die Kirche und angeschlossene Aus-
stellung zu führen. 
 

Die Kirchenführer und 4-Gr.Weikersdorfer aktiv" 


